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Allgemeinverfügung 

des Kreises Rendsburg-Eckernförde

über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 
(SARS-CoV-2) auf dem Gebiet des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Gemäß § 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit § 16 IfSG in Ver­
bindung mit § 106 Abs. 2 Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein 
(Landesverwaltungsgesetz - LVwG) wird folgende Allgemeinverfügung erlassen:

1. In den folgenden öffentlich zugänglichen Bereichen ist das Tragen einer Mund- 
Nasen-Bedeckung gemäß § 2 Abs. 5 der Landesverordnung verpflichtend:

a) in der Gemeinde Bordesholm in der Bahnhofstraße ab dem Moorweg in westli­
cher Richtung bis zur Straße Am Bogen und in der Bahnhofstraße Richtung Norden 
einschließlich der Mühlenstraße bis zum Steindamm,

b) für alle Besucher des Wochenmarktes auf dem Rathausplatz in der Gemeinde 
Bordesholm bei dem Betreten und dem Aufenthalt auf dem Wochenmarkt, der je­
weils samstags in der Zeit von 7:00 bis 12:00 Uhr stattfindet,

c) sowie für Gäste und Zuschauer bei Sportveranstaltungen innerhalb geschlosse­
ner Räume in der Gemeinde Bordesholm,

d) in den Restaurationen, Hofcafes und Gaststätten die auf dem Gebiet der Ge­
meinden Bordesholm und Wattenbek liegen, bei dem Betreten und Verlassen der 
Restauration oder Gaststätte sowie beim Verlassen des Sitzplatzes. Dies gilt auch
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für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Rahmen der Servicetätigkeit unmittelba­
ren Kundenkontakt haben. Davon ausgenommen sind Mitarbeiterinnen und Mitar­
beiter, deren unmittelbarer Kundenkontakt durch die Installation von besonderen 
Schutzvorrichtungen, wie z.B. Plexiglasscheiben oder-kabinen, unterbrochen wird. 
Der Inhaber des Hausrechts hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 
Einhaltung dieser Pflicht zu gewährleisten,

soweit sich nicht aus der Ziffer 2 etwas anderes ergibt.

2. Die Pflicht nach Ziffer 1 besteht ausnahmsweise nicht für

a) Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr

b) Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beein­
trächtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dies glaubhaft ma­
chen können,

3. Personen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung gemäß § 2 Abs. 5 der Landesverord­
nung tragen und für die eine Ausnahme nach Nr. 2 nicht zutrifft, ist das Betreten, 
der Aufenthalt und die Nutzung öffentlich zugänglicher Bereiche im Sinne der Nr. 1 
a) bis d) nicht gestattet.

4. Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem 09.10.2020 bis einschließlich dem 
25.10.2020. Eine Verlängerung oder ein vorzeitiger Widerruf sind in Abhängigkeit 
zum Infektionsgeschehen möglich.

5. Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar.

6. Die Anordnung tritt mit der Bekanntgabe der Allgemeinverfügung in Kraft.

7. Zuwiderhandlungen gegen die in Ziffer 1-4 enthaltenen Anordnungen stellen gemäß 
§ 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mittels Bußgeld ge­
ahndet werden kann.

8. Informationen über die Erhebung von Daten in der Kreisverwaltung Rendsburg- 
Eckernförde nach Art. 12 und 13 DSGVO entnehmen Sie bitte dem Informations­
blatt Datenschutz COVID-19. Dieses ist während der Dienstzeit einsehbar im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg und im Internet auf der 
Homepage des Kreises Rendsburg-Eckernförde (www.kreis-rendsburg- 
eckernförde.de).

Begründung

Rechtsgrundlage für die getroffene Maßnahme ist § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG.
Danach trifft die zuständige Behörde in dem Fall, dass Kranke, Krankheitsverdächtige, 
Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden oder es sich ergibt, dass 
ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, die notwendigen 
Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 genannten, soweit und solange 
es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist; sie kann
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insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur 
unter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche 
Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten. Nach Satz 2 kann die zu­
ständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Menschen be­
schränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrich­
tungen oder Teile davon schließen.

Die sehr weite Eingriffsermächtigung des § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG beschränkt sich nicht 
allein auf Maßnahmen gegenüber Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdäch­
tigen öder Ausscheidern, sondern wie sich aus der Entstehungsgeschichte der Norm 
ergibt, dürfen auch „Nichtstörer“, d.h. Personen bei denen noch nicht einmal ein Anste­
ckungsverdacht besteht, in Anspruch genommen werden.

Bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der verfügten Beschränkung ist der im allgemei­
nen Polizei- und Ordnungsrecht geltende Grundsatz heranzuziehen, dass an die Wahr­
scheinlichkeit des Eintritts eines Schadens umso geringere Anforderungen zu stellen sind, 
je größer und folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist. Dafür sprechen 
das Ziel des Infektionsschutzgesetzes, eine effektive Gefahrenabwehr zu ermöglichen 
(§ 1 Abs. 1, § 28 Abs. 1 IfSG) sowie der Umstand, dass die betroffenen Krankheiten nach 
ihrem Ansteckungsrisiko und ihren Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen un­
terschiedlich sind. Angesichts dessen ist ein am Gefährdungsgrad der jeweiligen Krankheit 
orientierter flexibler Maßstab heranzuziehen. Nach der Einschätzung des vom Gesetzge­
ber in §4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Nr. 1 IfSG hierzu vorrangig berufenen Robert-Koch- 
Institutes wird die Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung derzeit als insgesamt 
hoch, für Risikogruppen als sehr hoch eingeschätzt. Es handelt sich danach nicht um eine 
mit einer Grippeepidemie vergleichbaren Situation, sondern es liegt eine sehr dynamische 
und ernst zu nehmende Lage vor.

Vor dem Hintergrund der aktuell wieder gestiegenen Fallzahlen der Infektionen mit dem 
SARS-CoV-2-Virus im gesamten Bundesgebiet, Land Schleswig-Holstein sowie dem 
Kreisgebiet Rendsburg-Eckernförde und der Anzahl an Erkrankungen an COVID-19 in den 
Gemeinden Bordesholm und Wattenbek müssen unverzüglich wirksame Maßnahmen zur 
Verzögerung der Ausbreitungsdynamik und zur Unterbrechung von Infektionsketten ergrif­
fen werden. Effektive Maßnahmen sind dazu dringend notwendig, um im Interesse des 
Gesundheitsschutzes die dauerhafte Aufrechterhaltung der wesentlichen Funktionen des 
Gesundheitssystems sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde sicherzustellen. Die großflächige Unterbrechung, Eindämmung 
bzw. Verzögerung der Ausbreitung des neuen Erregers stellt das einzig wirksame Vorge­
hen dar, um diese Ziele zu erreichen.

In Bordesholm und damit zusammenhängend in Wattenbek ist es in den letzten Tagen 
vermehrt zu Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus gekommen. Dabei sind nicht mehr 
alle Infektionsketten nachvollziehbar. Insbesondere die Ansteckungsquelle lässt sich nicht 
ermitteln. In mindestens einem Fall kann eine Ansteckung jedoch auf einen Restaurantbe­
such zurückgeführt werden. Dies lässt erkennen, dass sich das SARS-CoV-2-Virus diffus 
in den Gemeinden Bordesholm und Wattenbek ausgebreitet hat. Maßnahmen zur Ein­
dämmung sind deshalb erforderlich.

Die getroffenen Anordnungen des Tragens von Mund-Nasen-Bedeckungen sind insbe­
sondere erforderlich, weil Personen bereits infektiös sind, bevor diese selbst Krankheits­
symptome zeigen. Es kann also bereits Vorkommen, dass Personen selbst durch das 
Sprechen und Atmen virusbelastete Aerosole ausscheiden, bevor eine Infektion bei diesen



-4-

Personen selbst festgestellt wird. Aufgrund des Risikos einer verdeckten Verbreitung des 
SARS-CoV-2 sind die angeordneten Maßnahmen bereits jetzt zu treffen. Die angeordne­
ten Maßnahmen wirken frühzeitig und dienen einer effektiven Reduzierung der Viruslast in 
der Raumluft und im direkten Kontakt zwischen den Personen.

Die angeordnete Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung durch diese Allge­
meinverfügung stellt einen Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger dar, weniger einschneidende gleich geeignete Mittel sind nicht ersichtlich. Dies hat 
seinen Grund darin, dass die Pandemie nach wie vor nicht in dem Umfang zum Stillstand 
gebracht werden konnte, der Beschränkungen entbehrlich gemacht hätte. Vielmehr ist in 
den letzten Tagen und Wochen ein gemeindeweiter, aber auch bundesweiter kontinuierli­
cher Anstieg der Infektionsfälle zu vermerken. Es bedarf deshalb auch grundrechtsein­
schränkender Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion. Die hier angeordneten Maß­
nahmen stellen sich hierbei als verhältnismäßig dar.

Durch eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den bezeichneten Berei­
chen können Infektionsketten wirksam unterbrochen werden und den Bürgerinnen und 
Bürger bleibt die Möglichkeit zur Wahrnehmung des öffentlichen Lebens dennoch erhal­
ten. Nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Meinungsstand ist die Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung eine geeignete Schutzmaßnahme, um die Weiterverbrei­
tung von SARS-CoV-2 zu verhindern. Selbst einfache Stoffmasken sind bei korrekter An­
wendung geeignet, Tröpfchen des Trägers beim Sprechen, Husten und Niesen aufzufan­
gen und andere so vor einer Infektion zu schützen. Deshalb kann selbst das Tragen einer 
Behelfsmaske bei bereits erkrankten Personen dazu geeignet sein, das Risiko der Anste­
ckung anderer Personen zu reduzieren. Angesichts des Umstandes, dass nicht jeder, der 
mit SARS-CoV-2 infiziert ist, dies auch bemerkt, er aber trotzdem Erreger übertragen 
kann, kann das Tragen von Behelfsmasken das Übertragungsrisiko vermindern.

Grundsätzlich bleiben eine gute Händehygiene, Einhalten von Husten- und Niesregeln und 
das Abstandhalten von mindestens 1,5 Metern die wichtigsten und effektivsten Maßnah­
men. In Situationen jedoch, in denen Maßnahmen der physischen Distanzierung nur 
schwierig eingehalten werden können, ist der Einsatz von Mund-Nasen-Bedeckungen ein 
zusätzlicher Baustein, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 in der Bevölke­
rung zu reduzieren. Denn bereits 1 bis 3 Tage vor Auftreten der COVID-19-Symptome 
kann es zu einer Ausscheidung von hohen Virusmengen kommen. Eine teilweise Redukti­
on dieser unbemerkten Übertragung von infektiösen Tröpfchen durch das Tragen von 
Mund-Nasen-Bedeckungen kann zu einer weiteren Verlangsamung der Ausbreitung bei­
tragen. Dies betrifft besonders die Übertragung im öffentlichen Raum, wo mehrere Men­
schen Zusammentreffen und sich dort länger aufhalten oder der physische Abstand von 
mindestens 1,5 Meter nicht immer eingehalten werden kann. Weniger einschneidende 
Maßnahmen sind nicht ersichtlich.

Die Anordnung einer Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung kann auch den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen der Servicetätigkeit in der Gastronomie zu­
gemutet werden, da es gerade bei diesen Tätigkeiten zu vielfältigen Kontakten zwischen 
häufig wechselnden Personen kommt. Auch ist die Pflicht verhältnismäßig, da die Mund- 
Nasen-Bedeckung nur im Rahmen des unmittelbaren Kundenkontakts gilt.

Auch die Anordnung einer Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für die Gäste 
und Zuschauer von Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen stellt sich als ver­
hältnismäßige Maßnahme dar. Sie ist insbesondere erforderlich, weil es gerade im Rah­
men von Sportveranstaltungen aufgrund von Jubelrufen, Schreien und Anfeuern zu einem 
erheblichen Ausstoßt von Aerosolen kommt.
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Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem 09.10.2020 bis einschließlich dem 25.10.2020. Eine 
Verlängerung ist möglich.

Die Anordnung tritt mit der Bekanntgabe der Allgemeinverfügung in Kraft.

Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. Wider­
spruch und Anfechtungsklage gegen diese Maßnahmen haben keine aufschiebende Wir­
kung.

Die Allgemeinverfügung findet ihre Grundlage in § 28 Abs. 1 S. 1 und 2 IfSG. Zuwider­
handlungen sind daher bußgeldbewehrt nach § 73 Absatz 1a Nr. 6.

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann während der Dienstzeiten im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider­
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift 
beim Kreis Rendsburg-Eckernförde, Der Landrat, Fachdienst Gesundheitsdienste, Kaiser­
straße 8, 24768 Rendsburg einzulegen.

Ist eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt involviert oder erfolgt die elektronische Ein­
legung des Widerspruchs durch eine Behörde, kann sie über das besondere elektronische 
Anwaltspostfach bzw. Behördenpostfach an das besondere elektronische Behördenpost­
fach des Kreises Rendsburg-Eckernförde erfolgen.

Ein Widerspruch per E-Mail ist nicht zulässig. Bürgerinnen und Bürger können an das be­
sondere elektronische Behördenpostfach des Kreises Rendsburg-Eckernförde nur frist­
wahrend Widerspruch einlegen, wenn die Bürgerin oder der Bürger ein Bürger-EGVP- 
Konto (OSCI-Konto) besitzt und zusätzlich eine qualifizierte elektronische Signatur ver­
wendet.

Der Widerspruch hat gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) keine 
aufschiebende Wirkung. Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung kann 
gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beim Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht, Brockdorff- 
Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig gestellt werden.
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